
Berichtsvorlage Nr. 18/2073-BE

Einreicher: 
Dezernat 4 Familie, Bildung und Soziales

- öffentlich - Jena, 06.03.2019

Sitzung/Gremium am:

Dienstberatung Oberbürgermeister 13.11.2018

Jugendhilfeausschuss 13.03.2019
.

1. Betreff:
Modellprojekt: Weiterentwicklung der Integrationshilfe in Schule

2. Bearbeiter / Vortragender: Datum/Unterschrift
Hertzsch, Eberhard

3. Vorliegende Beschlüsse zum Sachverhalt: keine

4. Aufhebung von Beschlüssen: keine

5. Gesetzliche Grundlagen: 

6. Mitwirkung / Beratung:
FD Jugendhilfe
FD Jugend und Bildung
FD HH, Controlling und Organisationsentwicklung
Dezernat 4 – Bereich HH

7. Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt: ( in EUR )  ja  nein  

Haushalt Stadt Jena  Wirtschaftsplan  
 
Zuständiger Teilplan: T 4 Bezeichnung: Teilplan 4
Produkt: 36.3.7.0000 Bezeichnung:Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII

31.1.3.2000 Hilfen zur angemessenen Ausbildung

SK / USK: 55510000/45600.76102
55310000/41238.73631

Gesamtkosten
der Maßnahme: (€)
72.210

Maßnahmebezogene 
Einnahmen: (€)
0

Eigenanteil: (€)

0

Jährliche Folgekosten: (€)
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BuchnerC
Schreibmaschine
Anlage 3



Die für die Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel / Maßnahmebezogenen Einnahmen

 sind im Haushalt beim Produkt veranschlagt bzw. stehen im Budget zur Verfügung.
 in Höhe von ............. nicht zur Verfügung.

8. Realisierungstermin: sofort

9. Anlagen:

Anlage 1 – Fallzahl- und Kostenentwicklung 2010 bis 2017

__________________
Unterschrift 
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Entsprechend  der  im  Jahr  2009  durch  die  Bundesrepublik  Deutschland  ratifizierten  UN-
Behindertenrechtskonvention und dem darin verbrieften Recht auf Bildung dürfen behinderte
Kinder  nicht  aufgrund  ihrer  Behinderung  vom  Besuch  einer  Grundschule  oder  einer
weiterführenden Schule ausgeschlossen werden. Es besteht vielmehr die Verpflichtung, junge
Menschen mit Behinderung grundsätzlich nicht mehr separat zu beschulen, sondern ihnen die
Möglichkeit des Lernens im gemeinsamen Unterricht mit nichtbehinderten Kindern zu geben.  

Der gemeinsame Unterricht von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung ist fester
Bestandteil der Jenaer Bildungslandschaft. Die Inklusionsquote von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderung beträgt nahezu 90%. Sie stellt Schulen, Verwaltung und freie Träger vor stetig
wachsende fachliche, personelle und finanzielle Herausforderungen. 

Der Auftrag für die inklusive Beschulung liegt zuvörderst in der Verantwortung des staatlichen
Schulsystems.  Die  Ausstattung  der  Schulen  mit  (sonder-)pädagogischem  Lehrpersonal
entspricht dabei nicht den hohen Anforderungen eines inklusiven Bildungssystems, in dem sich
Schule immer stärker zu einem multiprofessionellen Bildungsort  entwickelt.  Mit Blick auf die
Organisation und Finanzierung von Unterstützungsleistungen, die Zusammenarbeit,  Bindung
und  Einbindung  der  Fachkräfte  aller  Bereiche  und  die  Bündelung  personeller  Ressourcen
 werden Lösungen erforderlich, die diesem Umstand Rechnung tragen.

Die Stadt Jena als Träger von Leistungen der Eingliederungshilfe versteht  sich als Teil der
Verantwortungsgemeinschaft  an Schulen und sie setzt  dort  ihren gesetzlichen Gestaltungs-
und  Kooperationsauftrag  um,  in  dem  sie  Unterstützungsleistungen  für  Schülerinnen  und
Schüler  mit einer Behinderung gewährt. Die Zahl der Eingliederungshilfen zur angemessenen
Schulbildung nach dem SGB VIII und XII ist im Zeitraum von 2010 bis 2017 von 78 auf 171
und somit um 119 %   gestiegen. Daraus resultiert ein enormer Anstieg der jährlichen Kosten
von 1,892 Millionen auf  4,583 Millionen um somit 142 % (siehe Anlage 1).  Schulbegleitung
hat folglich eine hohe Bedeutung für die inklusive Schulentwicklung. Als Einzelfallmaßnahme
steht der Einsatz von Schulbegleitungen jedoch im Widerspruch zu einem Schulsystem, das
auf die individuelle Förderung aller Schülerinnen und Schüler setzt.  Darüber hinaus werden
originäre Aufgaben von Schule mit extern verorteten Ressourcen auf aufwendige und letztlich
für alle Betroffenen unbefriedigende Weise gelöst.

Mit  dem  Modellprojekt  „Weiterentwicklung  von  Integrationshilfen  an  Schulen“  soll  die
gleichmäßige  Qualität  der  Schulbegleitung  von  Kindern,  Jugendlichen  und  jungen
Erwachsenen  mit  einem   behinderungsbedingten  Bedarf  gesichert  und  systemisch
weiterentwickelt werden. Im Mittelpunkt steht dabei die Weiterentwicklung der Schulbegleitung
von  der  Einzelfallfinanzierung  hin  zur  Förderung  einer  inklusiven  Beschulung  durch  einen
lerngruppenbezogenen  Ansatz  von  Eingliederungshilfe  im  Rahmen  eines  sogenannten
Poolmodells. 

Am  Modellprojekt  sind  im  Schuljahr  2018/2019  zwei  Schulen  Beteiligt:  die  kommunale
Gemeinschaftsschule  Kulturanum  sowie  die  Wenigenjenaer  Gemeinschaftsschule.  Beide
Schulen  boten  sich  aufgrund  einer  hohen  Anzahl  von  Schülerinnen  und  Schülern  mit
Eingliederungshilfebedarf  und/oder  sonderpädagogischen  bzw.  pädagogischen
Förderbedarfen als  „Versuchsschulen“  an.  Partner  des Modellprojektes  ist  der  „QuerWege“
e.V. als freier Träger von Eingliederungshilfen. Die Stadt Jena erstattet dem freien Träger die
pauschalen Kosten für eine fest definierte Anzahl an Vollzeitäquivalenten und stellt ihm somit
ein festgelegtes Budget zur Finanzierung der Schulbegleitung im Rahmen des Modellprojektes
zur  Verfügung.  Im Schuljahr  2018/2019  werden  insgesamt  19,31 Vollzeitäquivalente  (VbE)
finanziert,  welche  durch  den  Träger  vorzuhalten  sind.  Davon  entfallen  10,78  VbE  auf  die
„Kulturanum“  und  8,53  VbE  auf  die  „Wenigenjenaer  Schule“.  Im  Vertretungsfall  ist  ein
wechselseitiger Einsatz des Personals zwischen diesen beiden Schulen möglich. Das für das
Schuljahr 2018/2019 zur Verfügung gestellte Budget beträgt insgesamt 874.220,62 €. 

Der Kalkulation des Budgets liegen folgende Annahmen zugrunde:

• Die Berechnungssystematik findet nur Anwendung auf die Schulen „Kulturanum“ und
„Wenigenjenaer  Schule“,  deren  Anteil  an  Schüler/-innen  mit  pädagogischem  oder
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sonderpädagogischem  Förderbedarf  an  der  Gesamtzahl  der  Schüler/-innen  im
Vergleich zu anderen Jenaer Schulen besonders hoch ist (ca. 30 %). 

• Die  beiden  Modellschulen  werden  im  Rahmen  der  Budgetermittlung  zunächst  als
Einheit  betrachtet.  Die  Gesamtförderung  in  VbE  wird  anhand  eines
Verteilungsschlüssels  (1 VbE  auf  36  Schüler/innen)  gemessen  an  der
Gesamtschülerzahl  der  beiden  Schulen  ermittelt.  In  die  Festsetzung  des
Verteilungsschlüssels  sind  als  Bezugsgröße  der  bisherige  Einsatz  von
Integrationshelfern in den beiden Schulen sowie der im Rahmen des Modellprojektes
forcierte präventive Ansatz eingeflossen.

• Die Verteilung  der  insgesamt  zur  Verfügung  stehenden 19,31 VbE erfolgt  in  einem
zweiten  Schritt  über  den  Anteil  der  Schüler/-innen  mit  sonderpädagogischem
Förderbedarf,  gemessen  an  der  Gesamtzahl  der  Schüler/-innen  mit
sonderpädagogischem  Förderbedarf  an  den  beiden  Schulen  (gesamt:  73  Schüler/-
innen, davon „Kulturanum“: 55,84 %, „Wenigenjenaer Schule“:  44,16 %). Damit wird
den besonderen Gegebenheiten der beiden Schulen aus dem vergangenem Schuljahr
Rechnung  getragen  (Anzahl  der  Integrationshelfer,  Umsetzung  von
Gruppenbegleitungen).

• Die  den  19,31  VbE  zugrundeliegenden  Personalkosten  sowie  die  darauf  anteilig
entfallenden  Sachkosten  wurden  aus  der  Kalkulation  der  regulären
Leistungsvereinbarung  über Schulbegleitung mit dem QuerWege e.V. auf Grundlage
der Abrechnung nach erbrachten Fachleistungsstunden im Einzelfall herausgelöst und
bilden in Summe das Budget für das Modellprojekt.

Die Vorteile einer Poollösung auf Grundlage einer Budgetierung liegen unter anderem in dem
Entgegenwirken  von  Exklusion  von  Schülerinnen  und  Schülern  mit  Behinderung,  einem
flexibleren  Einsatz  von  Schulbegleitungskräften,  der  Gewährleistung  größerer
Planungssicherheit, der Förderung von präventiver Arbeit, von Kooperation aller Fachkräfte an
Schule,  dem Aufbau verlässlicher Beziehungen über den Einzelfall hinaus  und nicht zuletzt
einer  Reduzierung  der  Anzahl  von Erwachsenen  im Klassenraum.  Perspektivisch soll  dem
freien Träger die Einstellung und Bindung von qualifizierten Mitarbeitern erleichtert werden. Die
Vertretungsmöglichkeit  wird  in  Fällen  von  Krankheit  und  anderen  Abwesenheiten  der
Schulbegleiter/innen untereinander deutlich verbessert. 

Der Fachdienst Jugendhilfe ist weiterhin für die Bewilligung und Steuerung der individuellen
Eingliederungshilfen  im  Einzelfall  verantwortlich.  Es  wird  erwartet,  dass  aufgrund  der
präventiven  Arbeit,  die  aufgrund  der  ständigen  Präsens  der  Schulbegleiter/-innen  vor  Ort
ermöglicht  wird,  weniger  Anträge  auf  Eingliederungshilfe  durch  Eltern  gestellt  werden,  da
Schulbegleitung in der Lerngruppe wirksam werden wird.

Zwischen dem freien Träger, der Schule und der Stadt Jena finden regelmäßige Gespräche
zur  Weiterentwicklung  des  Modellprojektes  statt.  Inhalte  und  Formen  der  Zusammenarbeit
werden gemeinsam weiterentwickelt. Der Fachdienst Jugendhilfe reflektiert mindestens einmal
im Schuljahr mit dem freien Träger und der Schule die Gesamtheit der Fallverläufe und die
Entwicklung der inklusiven Arbeit aus systemischer Perspektive. 

Für das Modellprojekt sind Mehrkosten in Höhe von 72.210 Euro in den Haushalt eingestellt.
Sie  resultieren  aus  der  stabilen  Präsens  der  Schulbegleiter/innen  an  den  beiden  Schulen
(keine  Spitzabrechnung  der  erbrachten  Stunden  im  Einzelfall,  sondern  Erstattung  der
Personalkosten). 

Eine externe Evaluierung des Projektes wird im laufenden Schuljahr angestrebt.
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